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1- uöer 
#o,# , Bebauungsvorschrifte~ 

der Gemeinde . . . ~~/.'7. . , Kreis (l~ zum 
für dae Gewann . - ~~~ .. 

Auf Grund der §§ 2 der Reichsverordnung über Baugestalltung vom 
10.11.1936 (RGBl.I~.938), § 116 des Bad. POLStrGBa 2 Abs. 
Abs. 4, 109 der LBO in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. ? . 1936 
(BaVGBl.B.187; § 1 der Verordnung über die Regelung der Beba~ 
vom 15. 2.1936(RGB1. I S.104); §§ 8 und 9 des Gesetzes NP. 329 -
Aufbaugesetz - vom 18.8.1948 (Reg.Bl.S.127); 16. 5. 1949 (Reg. Bl.S.87) 
und § 10 ff. des Polizeigesetzes vom 21.11.1955 (Ges.Bl.Baden-Würt­
temberg S.249) in Verbindung mit§ 1 Satz 2 der dritten Durch:füh­
rungsverordnung zum Polizeigesetz vom 1.4.1956 (Ges. Bl . S. 86) wi~d 
mit Zustimmung des Gemeinderats folgende 

erlassen, 

_, § 1 .. 

Geltungsbereich 

D+e Abgrenzun~ des Baugebietes ergibt sich aus dem Bebauungsplan 
,1t Aufbauplan. vom J· -tP. ~ , festgestellt vom 

Landratsamt • . .lJu.~e? . . . am ./.i. S . /~b✓• 
/

/ 

/ § 2 
/ 

/( Zweckbestimmung des Baugebietes 
f ◄ 

1. Das,..Ba~ebiet wird für reine Wohnzwecke bestimmt. Es dürfen in 
dem 'Baugebiet abgesehen von Nebengebäuden, nur Gebäude erstellt 
werden~ welche ausschließlich zum Wohnen bestimmt sind. Einzelne 
Gewerbliche Betriebe können mit Zustimmung des Gemeinderats 

7ugelassen werden, soweit diese sich mit dem Charakter des 
/ Wohngebiets vereinbaren lassen 

,
2. Betiebe, die die Nachbarseb.af't durch Rauch, Ruß , Geräusche, 

I 
Geruch ~der ähnliche Einwirkungen belästigen können, sind 
grundsätzlich verboten, desgleichen die Anl age von öffentlichen 
Tankstelien, soweit solche nicht im Aufbauplan vorgesehen sind 



) 

der 

- 2 
§ 3 

Zulässige t.iberbauung 

Die Oberba.u'Ullg eines Grundstücks ( ß 22 LBO ) darf nicht mehr als 30 % 
Grundstücksfläche betragen. 

§ 4 

Bauweise , Grenz- UD;d Gebäudeabstand 

1 ) In dem Baugebiet ist die offene Bauweise (Einzelhäuser oder Gebäu­
degruppen) nach Maßgabe des Gestaltungsplanes vorgeschrieben. Ge­
bäudegruppen (Doppel - und Reihenhäuser) dürfen nur errichtet wer­
den , wenn sie ßleichzeitig ausgeführt und einheitlich gestaltet 
werden. 

2) Für die zuläss i ge Geschoßzahl , die Stellung und die Firstrichtung 
der Gebäude sind die Eintragungen im Gestaltungsplan maßgebend. 

3) Bei der offenen Bauweise muß der seitliche Grenzabstand der Ha.upt­

g~bäude von den rrachbargrenzen 3, 00 m betr agen . Der 1Iindestabatand 
zwischen den Hauptgebäuden darf das Maß von s .oo m nich t unter­
schreiten. 

f 5 
Gestaltung der Bauten 

1) Die Grundrisse der Gebäude sollen ein lan~gestrecktes Rechteck 
bilden. Dabei sol l di e Gebäu del ängsseite bei eingeschoe~i6en Ge­

bäuden in der Regel mindestens 9 , 00 m und bei zwei geschos~i gen Ge­
bäuden mindestens 11, 00 m betragen. Gebäude0ruppen dürf en nicht 
l änger als 30 , 00 m sein. 

2) Die Höhe der Gebäude darf von Straßenoberkante bis zur Traufe be­
tragen: 

bei eingesc,hoss igen Gebäuden 4 , 00 m 
bei zweigeschossigen Gebäuden 6 ,50 m. 

3 ) Die Sockelhöhe der Gebäude (Oberkante Erdgeschoßfußboden) ist mög­

lichst niedrig zu halten; sie darf nicht mehr a l s 0 , 80 m betragen. 
4 ) Bei stark geneigtem Gelände dürfen die Gebäude talseitig mit einem 

Hauptgeschoß mehr a l s im Gestaltungsplan vorgesehen in Erscheinung 
treten. Das Untergeschoß wi.rd als Hauptgeschoß gerechnet , wenn die 

Uöhe vom endgültigen (eingeebneten oder natürlichen) Gelände bis 

Oberkante Erdgeschoßfußboden mehr a l s 1 , 70 m beträ~t . 
5) .An- und Vorbauten an den Gebäuden sind nur gestattet , wenn sie in 

einem angemessenen 
✓ 

Größenverhältnis zum Hauptgeb äude stehen und 

sich architektonisch einfügen. 
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6 ) Fensteröffnungen sind in i hrer Größe und Verteilung i n der Wand­
f l äche harmonisch zu gestal ten . 

7 ) Die Dachneigung muß bei den Hauptgebäuden bei eingeschossiger Bau-
f weise (mit oder ohne Kni estock) mindestens 48° (Steil dacn) betra­

gen. Bei zweigeschossigen Gebäuden muß die Dachneißung 28° - 32° 
betraGen. Bei Gebäudegruppen hat die DachneiGung stets die gl eiche 
zu sein. Für die Da.chdeclrutlg sol len in der Regel en~obier te Ton­
ziegel verwendet wer den. 

8) Bei eingeschos s i gen Gebäuden mit Steil dach ist ein Kniestock bi s 
zu einer Höhe von ßO cm, gemessen zwischen Oberkante Erdgeschoß­
decke und dem Schnittpunkt der Außenseiten der Umfas~--uns~wand mit 
der Unterseite der Sparren, zuläss i g . 

Die Ausführung eines iCni estockes mit O - 30 cm Höhe ist bei zwei­
geschos Gi Gen Gebäuden erlaubt . 

9) Nur bei den eingeschos~i gen Hauptgebäuden mit Steil dach dürfen im 
Dachraum WohnunGen und Wohnräume eingebaut wer den . 

Bei Hauptgebäuden mit f l achgeneigtem Dach i st nur der Einbau von 
Einze l wohnrä:umen an den Giebelseiten gestattet. Die Räume müssen 
ihre Bel ichtung und Belü:ftung jedoch ausschließl ich durch Giebel~ 
fenster erhal ten. Die Bel ichtung und Bel üftung des nic htausgebau­
ten Dachbodens muß durch liegende Fenster erfol gen . 

10) Dachgaupen und Dachaufbauten sind nur bei Gebäuden mit Steil dach 
gestattet . Sie sind auf der Dachfl äche so zu verteil en , daß eine 

) harmonische Wi r kung entnteht und die Kl arheit der Dachform nicht 
beeinträchti0t wi r d . In keinem Fal l e darf die Ge samt l änge der Dachi 
gaupen bei Gebäuden mit Sat teldächern mehr a l s ein Drittel der je­
weiligen Seitenl änge des Gebäudes betragen. Die Höhe der Stirn­
seit en der Gaupen soll , im Rohbau zwischen Dachfl äche und Unter­
kante der Sparren gemessen , nicht mehr als 0 , 90 m betragen. Dach­
gaupen und Dachaufbauten sind so anzuorunen, daß die Traufe nicht 
unterbrochen wi r d . Unterhal b der Dach_:aupen müssen mindestens 2 
oder 3 Zi egelreihen durchl aufen. Die Seitenwangen der Dachgaupen 
und Dachaufbauten sol len in Farbe und Baust of f der Dachdeckung an­
gepaßt werden. 

11) Schornsteine sollen in der Regel in der Firstlini e oder der en Nähe 
aus dem Dach geführt werden. 
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§ 6 

Nebengebäude und Garagen 

Die Nebengebäude sollen in einem angemessenen Größenverhältnis zum 
Hauptgebäude etehen und sind mit diesem in einen guten baulichen 
Zusammenhang zu bringeno . 

2) Um größere Baukörper zu erhalten, sind die im rUckwärt!gen Grund-

stücksteil freistehend vorgesehenen Nebengebäude zweier benachbar­

ter Grundstücke zu einem Baukörper zusammenzufassen. 

3) Nebengebäude müssen, sofern ee sich nicht um landwirtschaftliche 

Gebäude handelt, eingeschossig erstellt werden. Die Trau!höhe darf 

höchst~ns 3,50 m betragen. Dachneigung und Bedacqungsma.terial sol­

len dem Hauptgebäude entsprecheno 

Mehrere Einzelgaragen dUrfen auf einem Grundstück nicht als linzel­

baukörper errichtet werdan, sondern sind zu einer Garagengruppe 
zusammenzufassen. Im übrigen gelten die Bestimmungen der Verordnung 
Uber Garagen und Einstellplätze (Reichsgaragenordnung - RGaO) vom 

. 17. Februar 1939 RGBl. I S. 219-). 

§ 7 

Verputz und Anstrich der Gebäude 

1) Die Außenseite der Haupt- und Nebengebäude sind epäteetens ein 

Jahr naph Bo~bauabnahme e nts~reohend den Baubescheidabedingungen 
zu behahdeln (verputzen, abs~hlämmen, verschindeln und derglo) 

und in hellen Farben (Pastellfarben) zu halten. Auffallend wirken­
de Farben dürfen nicht verwendet werden. 

2) Die Baupolizeibehörde kann Farb- und Putzproben am Bau verlangen. 

3) Bei Haupt- und Nebengebäuden sowie bei Gebäudegruppen sind Putzart 
und rarbton aufeinander abzustimmeno 

i 8 

Einfriedigungen 

Die Ein ngen der Grundstüoke an öffentlichen Straßen und 
Plätzen r die einzelnen Straßen~~e einheitlich zu 

teno 



Ge-stattet sind: 

SoQkel bis 0,30 m Höhe aus Natnstein oder Beton mit Heckenp~lanzun­
gen aus bodenständige,n Sträuchern. 

Die Gesamthöhe der Ei~riedigung soll das Maß von 1,20 ~ nicht 
überschreiteno 

2) In bebauten Straßenzügen (Baulücken) sind die Ei?friedigu,ngen denen 
der Nachbargrunds tüoke an~upassen. 

• 3) Die Verwendung von Stacheldraht als Einfried1gung 1st nicht 
tet. 

§ 9 

Grundstücksgestaltung und Vorgärten. 

1)' Anfüllungen und Abtragungen auf dem Grundstück sind so durchzufüh~ 
ren, daß die gegebenen natürlichen Geländeverhältnisse möglichst 
wen~g beeinträchtigt werden. Die Geländeverhältnisse der Naohbar­
grundstücke sind dabei zu berücksichtigen. 

2) Vorgärten sind nach Erstellung der G,ebäude- nach Möglichkeit - ala 
Ziergärten oder Rasenflächen anzulegen und zu 'unterhalten. Bei An-
pflanzung von Bäumen und Sträuchern sind bodenständige Gehölze zu 
Verwendeno 

3) Vorplätze müssen planiert und befestigt werden. 

§ 10 
Entwässeru!lß. 
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§ 11 

Planvorlage
' 

Neben •den üblichen Unterlagen ftt:r Baueingaben kann die Baupolizei­

behörde die Darstellung der anschließenden Nachbarhäuser und erfor­

derlichenfalle weitere Ergänzungen durch entsprecbende Lichtbilder 
oder Modelle verlangeno 

2) In besonderen Fällen k~nnen Ubersichtszeichnungen und Geländeschnit­

te verlangt werden, aus aenen die Ein:f'ükung des geplanten Gebäudee 
in seine Umgebung ersichtlich ist. 

Die Baupolizeibehörde kann ferner verlangen, daß die Umrißlinien 

der BaQten in der Natur durch Stangen, Latten usw. so dargestellt 
werden, daß die Beurteilung der Wirkung der zu erstellenden G&bäu­

de im Gelände möglich iet. 

§ 12 

Nachsichteno 

Die Baupolizeibehördr kann auf Antrag in begrtinqeten Fällen nach Anhö-. 
rung der Gßmeinde ganz oder teilweise Befreiung von dieser Polizei-

verordnung erteilen. Die Erteilung der Befreiung kann an Bedingungen 
geknüpft werden. 

§ 13 

Schlußbestimmungen 

Die Auefilhrung der in§ 123 Abs. 2, Buchstabe d, e, g und k - LBO -
erwähnten Bauarbeiten ist genehmigungepflichtigo 

§ 14 
lnkrafttreten 

Diese Polizeiverordnung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung 

•..... , den .... 4 •••• 

Landratsamt 


